
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 174 

„Gartenweg“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 

 

Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

 

 

Begründungsentwurf gem. § 9 Abs. 8 BauGB  

 

 

Stand:  Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Aufgestellt: Mai 2020, geändert Juni 2020 und Oktober 2020 

Bearbeiter:  Ines Liebsch



Begründung B-Plan Nr. 174 
„Gartenweg“, Ortsteil Engter  

   Seite | 1  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

             Seite 

1 Aufstellungsbeschluss und Verfahren ................................................................... 2 

2 Anlass und Ziele der Planung ................................................................................... 2 

3 Rechtsgrundlagen ........................................................................................................ 2 

4 Räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches ................................................. 3 

5 Rahmenplanung ............................................................................................................ 3 

 Ziele der Raumordnung ............................................................................................. 3 

 Flächennutzungsplan ................................................................................................. 4 

6 Bestandsaufnahme ...................................................................................................... 4 

7 Grundlagen für die Abwägung .................................................................................. 6 

 Beteiligungsverfahren ................................................................................................ 6 

 Belange von Natur und Landschaft ............................................................................ 6 

 Verkehrliche Anbindung ............................................................................................. 7 

8 Inhalte des Bebauungsplanes .................................................................................. 7 

 Art der baulichen Nutzung.......................................................................................... 7 

 Maß der baulichen Nutzung ....................................................................................... 7 

 Höhe baulicher Anlagen / Gebäudehöhe ................................................................... 7 

 Überbaubare Flächen / Baugrenzen .......................................................................... 8 

9 Gestalterische Festsetzungen (Örtl. Bauvorschriften gem. § 56 NBauO) .... 8 

10 Immissionsschutz ........................................................................................................ 9 

 Verkehrslärm ............................................................................................................. 9 

 Gewerbelärm ............................................................................................................11 

11 Ver- und Entsorgung ................................................................................................. 20 

12 Textliche Hinweise/Empfehlungen ........................................................................ 21 

13 Städtebauliche Übersichtsdaten ............................................................................ 23 

14 Daten zum Verfahrensablauf ................................................................................... 23 

 



Begründung B-Plan Nr. 174 
„Gartenweg“, Ortsteil Engter  

   Seite | 2  

 

1 Aufstellungsbeschluss und Verfahren 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Bramsche hat in seiner Sitzung am 

16.05.2019 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 174 „Gartenweg“ im Ortsteil Engter beschlossen. Das Planvorhaben stellt eine klassische 

Innenentwicklung dar und wird unter Anwendung des § 13a BauGB im beschleunigten Verfah-

ren durchgeführt. Von der Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und der 

Erstellung eines Umweltberichtes wird im Rahmen dieses Verfahrens abgesehen. Gemäß § 

13a BauGB ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden und es besteht 

keine Kompensationspflicht. Auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fach-

behörden nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet. 

 

2 Anlass und Ziele der Planung 

Im Ortsteil Engter ist eine größere Freifläche (Flurstück 10/5 der Flur 12 in der Gemarkung 

Engter) veräußert worden. Es handelt sich um den ehemaligen Bolzplatz am Gartenweg. Der 

Eigentümer beabsichtigt das Grundstück in der Tiefe mit einer Wohnbebauung zu bebauen. 

Grundsätzlich wird die geplante Nachverdichtung städtebaulich positiv beurteilt. In der Stadt 

Bramsche und in ihren Ortsteilen besteht nach wie vor eine unverändert große Nachfrage nach 

Wohnraum. Das in Rede stehende Flurstück mit einer Größe von 4.280 m² ist derzeitig bau-

rechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen.  

 

Die unmittelbare Umgebung ist gekennzeichnet durch Wohnhäuser im Norden, einen Saalbe-

trieb im Osten, gewerblich genutzte Gebäude im Süden sowie eine Filiale der Kreissparkasse 

im Südosten. Ferner wurde das ehemalige Feuerwehrgebäude der freiwilligen Feuerwehr Eng-

ter, das teilweise zum Wohnen genutzt wird, um eine Gemeinbedarfsfläche im Erdgeschoss 

erweitert bzw. umgenutzt werden. 

 

Vor dem Hintergrund der örtlichen Gemengelage und ausgelöst durch den jetzt konkretisierten 

Bauwunsch, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Im Zuge des Planverfah-

rens können die örtlichen Rahmenbedingungen in vollem Umfang berücksichtigt werden, um 

zum einen eine angemessene Nachverdichtung sicherzustellen und zum anderen den ansäs-

sigen Saalbetrieb in seinem Bestand zu sichern. Es erfolgt eine Auseinandersetzung mit den 

Belangen des vorbeugenden Immissionsschutzes hinsichtlich Verkehr- und Gewerbelärm. In-

sofern ist eine schalltechnische Beurteilung Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens, um 

nach den Vorgaben der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ bzw. der TA Lärm Rechtssi-

cherheit für die geplante Wohnbebauung und für den Fortbestand des vorhandenen Saalbe-

triebes zu schaffen. Ziel der Planung ist es, die Nutzung im Plangebiet städtebaulich zu ordnen 

und planungsrechtlich zu sichern. Mit der Planung wird insbesondere das Angebot an Wohn-

raum in zentraler Lage im Ortsteil ergänzt und zugleich eine Bestandssicherung für den Saal-

betrieb angestrebt.  

 

3 Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen des Bauleitplanverfahrens sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Ver-

ordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), die Verordnung über die Aus-

arbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 

– PlanzV), die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) und das Niedersächsische Kommu-

nalverfassungsgesetz (NKomVG) in der jeweils aktuellen Fassung. 
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4 Räumliche Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 174 liegt in der Flur 12 der Gemar-

kung Engter und umfasst eine Gesamtfläche von rd. 16.354 m². Der Geltungsbereich wird im 

Norden durch den Unnerdorpweg, im Osten durch die Ortsdurchfahrt L 78 (Im Alten Dorf) und 

die Dr. Korshenrich-Straße, im Süden durch die Bramscher Allee und im Westen durch den 

Gartenweg begrenzt (s. Abb. 1). 

 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Kataster (ohne Maßstab, genordert) 

 

5 Rahmenplanung 

 Ziele der Raumordnung 

Das Gebiet der Stadt Bramsche liegt im Ordnungsraum Osnabrück, der allgemein durch eine 

hohe Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte gekennzeichnet ist. Das Regionale Raumord-

nungsprogramm 2004 (RROP 2004) des Landkreises Osnabrück legt Bramsche als Mittel-

zentrum fest, welches als Schwerpunkt für die Sicherung und Entwicklung von Wohn- und 

Arbeitsstätten eingestuft wird und zentrale Einrichtungen zur Deckung des gehobenen Bedarfs 

bereitstellen soll. Mit der Planung wird das Angebot an Wohnraum ergänzt und die Funktion 

als Mittelzentrum gestärkt, was den Zielen der Raumordnung entspricht.  

 

Im RROP 2004 wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im Westen von einer Fern-

wasserleitung (D 3.9.1) in Nord-Süd-Ausrichtung tangiert. Im Süden grenzt das Plangebiet an 

eine Hauptwasserleitung (D 3.9.2), die aus Westen kommend auf Höhe des Geltungsberei-

ches in Richtung Süden verschwenkt. Östlich des Plangebietes verläuft die L 78, die als Orts-

durchfahrt eine Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung (D.3.6.3.04) ist. Dem Plange-

biet ist ansonsten im RROP 2004 keine Nutzung bzw. Funktion zugewiesen. Es liegt kein Wi-

derspruch zur übergeordneten Planung vor. 
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 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bramsche stellt für den gesamten Geltungsbe-

reich gemischte Baufläche (M) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO dar, wobei der südliche Teil 

zusätzlich mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ gekennzeichnet ist (s. Abb. 2). Die Darstel-

lung entspricht nicht in Gänze den angestrebten Nutzungen des Geltungsbereiches. Zum ei-

nen wird das ehemalige Feuerwehrhaus, das teilweise dem Wohnen dient, um eine Gemein-

bedarfsfläche im Erdgeschoss erweitert bzw. umgenutzt. Damit entfällt die Nutzung für die 

Feuerwehr vollständig. Zum anderen ist mit dem Bebauungsplan für den Bereich Garten-

weg/Unnerdorpweg (Flurstücke 10/1, 10/3 und 10/4) eine Ausweisung als Allgemeines Wohn-

gebiet (WA) nach § 4 BauNVO beabsichtigt. Dieser Bereich soll zukünftig als Wohnbaufläche 

(W) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO im Flächennutzungsplan dargestellt werden. Die Anpas-

sung des Flächennutzungsplanes an die Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt gem. § 

13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung. Die geordnete städtebauliche Entwicklung 

des Stadtgebietes ist hierdurch nicht beeinträchtigt. 

 

Der Bebauungsplan sieht für den östlichen und südlichen Teil des Geltungsbereiches eine 

Ausweisung als Mischgebiet vor, sodass es für den Bereich keinen Widerspruch zum Flächen-

nutzungsplan gibt. 

 

 
Abb. 2: Ausschnitt aus dem rechtwirksamen Flächennutzungsplan (ohne Maßstab, genordet) 

 

6 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Engter, ca. 6 km vom Bramscher Zentrum in südöstli-

cher Richtung. Engter ist innerhalb der Stadt Bramsche als das größte Nebenzentrum einzu-

stufen. Als Siedlungs- und Entwicklungsschwerpunkt ist Engter sowohl als Wohnstandort mit 

entsprechender öffentlicher und privater Infrastrukturausstattung als auch als Gewerbestand-

ort einzuordnen. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch eine gemischte Nutzung geprägt (s. Abb. 

3). Das Wohnen in Form von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern konzentriert sich im nörd-

lichen Teil. Es handelt sich um den von der Ortsdurchfahrt (L 78) abgewandten Bereich am 

Unnerdorpweg. Der Osten bzw. Süden ist gekennzeichnet durch gewerbliche Nutzungen häu-

fig in Kombination mit einer Wohnnutzung. Neben einem gastronomischen Betrieb ist eine 

Filiale der Kreissparkasse und eine Naturheilpraxis dort angesiedelt. Ferner wurde das ehe-

malige Feuerwehrgebäude der freiwilligen Feuerwehr Engter um eine Gemeinbedarfsfläche 

im Erdgeschoss umgenutzt. Hier ist ein Treffpunkt für lokale Vereine und Bürger entstanden. 

Im Obergeschoss befindet sich eine Wohneinheit. Die vorhandene Bebauung im Plangebiet 

weist 1 bis 2,5 Vollgeschosse auf und ist mit geneigten Dächern und in Klinkerfassade ausge-

bildet. Zentral im Plangebiet befindet sich eine größere Freifläche, die bisher als Bolzplatz 

genutzt wurde und nunmehr brachliegt. 

 

 
Abb. 3: Bestandsplan − Nutzungsverteilung im Geltungsbereich (ohne Maßstab, genordet) 

 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Die Zulässigkeit von 

Vorhaben ist derzeit als im Zusammenhang bebauter Ortsteile nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Für die Fläche des ehemaligen Bolzplatzes besteht demzufolge bereits Baurecht nach § 34 

BauGB. Gemäß § 34 Abs. 1 BauGB bemisst sich die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der 

Saalbetrieb 
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im Zusammenhang bebauten Ortsteile danach, ob es sich nach Art und Maß der baulichen 

Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 

der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Neben den Anforderungen 

an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, welche zu wahren sind, darf das Ortsbild nicht 

beeinträchtigt werden. Andere oder weitergehende Regelungen sind im § 34 Abs. 1 BauGB 

nicht geregelt. Vor dem Hintergrund des Nutzungskonfliktes zwischen Wohn- und gewerblicher 

Nutzung wird ein Bebauungsplan aufgestellt, um insbesondere die Belange des Schallschut-

zes umfassend abzuarbeiten und Rechtssicherheit für die vorhandenen und angestrebten Nut-

zungen zu erzielen. 

 

7 Grundlagen für die Abwägung 

 Beteiligungsverfahren 

Unter Anwendung des § 13a BauGB wird von einer frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behör-

denbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Im Rahmen der öffentlichen 

Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB hat die Öffentlichkeit dann die Möglichkeit, Anregungen 

und Hinweise zur Planung zu geben. Der Planentwurf liegt mit der Begründung und der schall-

technischen Beurteilung für die Dauer eines Monats öffentlich aus und kann im Rathaus ein-

gesehen oder auf der Website der Stadt Bramsche heruntergeladen werden. Ort und Dauer 

der öffentlichen Auslegung werden eine Woche vorher in den Bramscher Nachrichten und auf 

der städtischen Website ortsüblich bekannt gemacht. Parallel werden die Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme aufgefordert. Die 

eingegangenen Anregungen und Hinweise sind Bestanteil der Abwägung und werden in den 

Bebauungsplan bzw. in die dazugehörige Begründung eingearbeitet, sofern diese planerisch 

und städtebaulich vertretbar sind. 

 

 Belange von Natur und Landschaft 

Im Rahmen der Bauleitplanung wird von der Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 

4 BauGB und einem Umweltbericht gem. § 2a BauGB abgesehen, da durch die Planung keine 

erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Im beschleunigten Verfahren besteht au-

ßerdem bei einer Grundfläche von weniger als 20.000 m² keine Ausgleichspflicht.  

 

Das zur Bebauung anstehende Flurstück 10/4 weist im westlichen und östlichen Randbereich 

Gehölzbestände auf, die aufgrund ihres Stammumfanges zum Teil unter die städtische Baum-

schutzsatzung fallen. Am Gartenweg erfüllen vier Bäume die Voraussetzungen der Satzung. 

Diese Bäume müssen für die Erschließung weichen und werden in enger Abstimmung mit der 

Stadt Bramsche durch Neuanpflanzungen auf dem Grundstück ersetzt. So ist es möglich, die 

Gehölze an einem neuen Standort im Plangebiet optimal in das Bebauungskonzept zu integ-

rieren und den Bäumen ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten für einen dauerhaften Erhalt 

zu geben. Die Beseitigung von Gehölzbeständen ist ausschließlich in der Zeit 1.11. bis 28.02. 

zulässig, um erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter 

Tierarten zu vermeiden. Mit dem Erhalt der Bäume müsste die Baugrenze von der Erschlie-

ßungsstraße erheblich zurückgesetzt werden, sodass die Bebaubarkeit des Flurstücks zusätz-

lich zu den immissionsschutzrechtlichen Vorgaben zu weiteren Einschränkungen führen 

würde. Ersatzpflanzungen sollen auf dem Grundstück in erhöhter Pflanzqualität erfolgen. 

Auch im Osten des Plangebietes sind vereinzelt Bäume durch die Satzung geschützt. Auf-

grund der Lärmimmissionen ist in diesem Bereich keine Bebauung möglich, sodass die Bäume 

durch eine Wohnbebauung nicht beeinträchtigt werden. Jedoch könnte die Errichtung der 
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grenzständigen Lärmschutzmauer zur Beeinträchtigung der Bäume führen, z.B. durch erfor-

derliche Fundamente. Dies betrifft auch die Linden im Randbereich der Flurstücke 16/6 und 

12/1. Deshalb sind die Bäume während der Bauzeit gem. DIN 18920 und RAS-LP 4 vor jegli-

cher Beeinträchtigung entsprechend zu schützen. Abgängige Gehölze müssen durch artglei-

che Pflanzungen ersetzt werden. 

 

 Verkehrliche Anbindung 

Die Verkehrserschließung des Plangebietes erfolgt über den Unnerdorpweg, die Ortsdurch-

fahrt (L 78 / Im Alten Dorf), die Dr.-Korshenrich-Straße, der Bramscher Allee und den Garten-

weg. Das Plangebiet ist allseitig an eine öffentliche Straße angebunden und weist eine opti-

male Verkehrsanbindung auf. Für die beabsichtigte Wohnbebauung auf dem Flurstück 10/4 

ist die Erschließung über den Gartenweg sichergestellt.  

 

Über die Ortsdurchfahrt – L 78 und die Bramscher Allee besteht eine direkte Anbindung an die 

B 218 und in das Zentrum von Bramsche. Die B 68 sichert die Anbindung in Richtung Osnab-

rück und Cloppenburg. Außerdem ist die Bundesautobahn 1 schnell zu erreichen, wodurch 

auch ein Anschluss an das überregionale Verkehrsnetz gewährleistet ist.  

 

8 Inhalte des Bebauungsplanes 

 Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird für den östlichen und nordöstlichen Bereich als Allgemei-

nes Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Durch die Festsetzung lässt sich die 

Planungsabsicht, weitere Wohnbebauung auf dem ehemaligen Bolzplatz zu entwickeln, um-

setzen. Aufgrund unterschiedlicher Festsetzungen hinsichtlich der Gestaltung wird zwischen 

WA-1 und WA-2 unterschieden. 

Der Bereich entlang der Ortsdurchfahrt, der Dr.-Korshenrich-Straße und der Bramscher Allee 

wird entsprechend der vorhandenen Nutzungsstruktur (s. Abb. 3) als Mischgebiet (MI) festge-

setzt. Er gehört zum zentralen Versorgungsbereich des Ortsteils mit verschiedenen Handels- 

und Dienstleistungsbetrieben. 

 

 Maß der baulichen Nutzung 

Für das Allgemeine Wohngebiet (WA-1 und WA-2) wird eine höchstzulässige Grundflächen-

zahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Die Festsetzung orientiert sich hierbei an der Obergrenze für 

ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 17 Abs. 1 BauNVO, wodurch eine bestmögliche Nutzbar-

keit der Grundstücke gewährleistet wird. Mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 ist im 

WA ein entsprechendes Bauvolumen für die festgesetzten zwei Vollgeschosse möglich, was 

der vorhandenen Baustruktur in diesem Siedlungsbereich entspricht.  

 

Im Mischgebiet (MI) ist eine GRZ von 0,6 und eine GFZ von 1,0 bei bis zu zwei Vollgeschossen 

zulässig. Da das Mischgebiet vom Charakter her auch gewerbliche Nutzungen unterbringt und 

in diesem Fall Teil des Versorgungsbereiches von Engter ist, wird eine größere bauliche Aus-

nutzung der Grundstücke ermöglicht. 

 

 Höhe baulicher Anlagen / Gebäudehöhe 

Im Bereich des Gartenweges bildet die in der Planzeichnung gekennzeichnete Höhe der Stra-

ßenmitte (HSM) den unteren Bezugspunkt zur Bestimmung der Gebäudehöhe. Da in der 
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Straße noch keine Kanalisation für das Schmutzwasser liegt, wird die Straßenmitte als Be-

zugspunkt herangezogen und nicht die Kanaldeckelhöhe. Die Höhe des fertigen Erdgeschoss-

fußbodens ist mindestens 0,25 m über Straßenmitte anzunehmen und darf den vorgenannten 

Höhenbezugspunkt um maximal 0,65 m überschreiten. Da der Gartenweg noch ausgebaut 

wird, ist von einer Aufhöhung der Straße um 0,15 bis 0,20 cm auszugehen, was bei der Fest-

legung der Überschreitung des unteren Bezugspunktes berücksichtigt wurde. Beim Bau einer 

Tiefgarage, die maximal 1,40 m oberhalb der Geländeoberfläche liegt, ist die Höhe des fertigen 

Erdgeschossfußbodens bei maximal 1,90 m anzunehmen.  

 

Für die anderen Erschließungsstraßen (d.h. Unnerdorpweg, Im Alten Dorf, Dr.-Korshenrich-

straße und Bramscher Allee) bildet die Kanaldeckelhöhe der vorhandenen Schmutzwasserka-

näle den unteren Bezugspunkt (HKD) für die Bestimmung der Gebäudehöhe. Die Höhenbe-

zugspunkte sind in der Planzeichnung gekennzeichnet und durch Mittelung aus den zwei 

nächstgelegenen Kanaldeckelhöhen festzusetzen. Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbo-

dens ist mindestens 0,10 m über Kanaldeckel anzunehmen und darf den vorgenannten Hö-

henbezugspunkt um maximal 0,50 m überschreiten, um Probleme bei der späteren Fertigstel-

lung der Straßen hinsichtlich des Übergangs von den öffentlichen zu den privaten Bereichen 

zu verhindern. 

 

Für die Höhe baulicher Anlagen wird eine maximale Gebäudehöhe definiert, um das Plan-

gebiet in seiner Höhenentwicklung verträglich in das vorhandene Siedlungsgefüge einzubin-

den und in den Grundzügen einheitlich zu gestalten. Die Gebäudehöhe ist im WA-1 und WA-

2 auf maximal 11,00 m und im MI auf 12,00 m begrenzt. Die festgesetzten Gebäudehöhen 

leiten sich aus dem Bestand ab und fallen zur Ortsdurchfahrt zugewandten Seite höher aus.  

 

 Überbaubare Flächen / Baugrenzen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den festgesetzten Baugrenzen gem. 

§ 23 BauNVO. Die Baugrenzen verlaufen im Wesentlichen in einem Abstand von 3,00 m zur 

Grundstücksgrenze und ermöglichen, das Flächenpotenzial auf entsprechend großen Grund-

stücken zu nutzen und sichern zugleich die Bestandsbebauung ab. 

Der überbaubare Bereich auf dem Flurstück 10/4 orientiert sich an den Ergebnissen der schall-

technischen Untersuchung (s. Kap. 10). Ursprünglich war durch den Investor geplant, dass 

Grundstück in gesamter Tiefe wohnbaulich zu nutzen. Da es aber durch den im Osten angren-

zenden Saalbetrieb zu nächtlichen Überschreitungen des Orientierungswertes für eine WA-

Nutzung in Höhe von 45 dB(A) kommt, kann das Grundstück nur in einer Tiefe von rd. 33,00 

m bebaut werden. Die Baugrenze ergibt sich aus dem berechneten Überschreitungsbereich, 

sodass der östliche Bereich des Flurstücks 10/4 aus immissionsschutzrechtlichen Gründen 

von Bebauung freizuhalten ist. Im Ergebnis ist dieses eine erhebliche Einschränkung für den 

Investor, die aber im Sinne eines vorbeugenden Immissionsschutzes und zur Bestandssiche-

rung eines genehmigten Gewerbebetriebes erforderlich ist. 

 

9 Gestalterische Festsetzungen (Örtl. Bauvorschriften 

gem. § 56 NBauO) 

Der Bebauungsplan beinhaltet Vorgaben zur Gestaltung der Dächer hinsichtlich Dachformen, 

Dachneigungen und Dachaufbauten. Die Gestaltungsvorschriften schaffen einen Rahmen für 

die Ausgestaltung der Dachflächen und leiten sich aus dem Bestand ab. Ziel ist es, dass sich 

die Dachlandschaft in den Grundzügen einheitlich gestaltet und gleichzeitig noch ausreichend 

Gestaltungsspielraum für individuelle Wünsche lässt. 
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Im Bereich WA-1 und MI werden gestalterische Festsetzungen hinsichtlich der Ausgestaltung 

der Dächer getroffen. Insbesondere entlang der Hauptstraßen bzw. ortsbildprägenden Einfall-

straßen erscheint ein einheitliches Erscheinungsbild durch gestalterische Festsetzungen in 

den Grundzügen sinnvoll, um die Bedeutung der Straße zu betonen, die als Ortseingang in 

den historischen Ortskern von Engter führt. So wird in einem angemessenen Maß auf die Aus-

bildung der Dächer Einfluss genommen, da die Dachlandschaft ein prägendes Siedlungsele-

ment darstellt. Die gestalterischen Festsetzungen werden für die Bereiche der Bestandsbe-

bauung getroffen, die bereits in der festgesetzten Form gestaltet sind.  

 

Aus den oben genannten Gründen ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass die Dachausbil-

dung der Hauptkörper im Bereich WA-2 und MI mit geneigten Dächern von mindestens 20 

Grad erfolgen muss. Für Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO 

sind als untergeordnete bauliche Anlagen auch Flachdächer zulässig. Die Dachfarbe ist auf 

die Verwendung von einer roten, braunen und schwarzen-anthrazit Dacheindeckung begrenzt, 

um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.  

 

Dachaufbauten (Dachgauben) sind im Plangebiet grundsätzlich zulässig. Aber es soll gewähr-

leistet werden, dass diese einen untergeordneten Charakter einnehmen. Der ruhige Eindruck 

einer geschlossenen Dachlandschaft soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Ziel ist 

es, ein harmonisches Verhältnis von Dachkörper und Dachaufbauten sicherzustellen. Pro 

Dachfläche ist daher die Längenausdehnung von einzelnen Dachaufbauten in der Summe ih-

rer Seitenlänge auf insgesamt 3/5 der darunterliegenden Trauflänge begrenzt.  

 

In dem zurückliegenden Wohnbereich des WA-2 sind keine gestalterischen Festsetzungen 

getroffen, um Gestaltungsfreiheit für eine moderne Architektur zu schaffen, die häufig eine 

flachere Dachform vorsieht. Dieser von der Hauptstraße abgewandte Bereich prägt nicht vor-

dergründig das Erscheinungsbild des Ortes. Im Gegensatz zu den anderen Bereichen des 

Plangebietes handelt es sich hierbei nicht um eine Überplanung von Bestandsbebauung, son-

dern um eine erstmalige Bebauung, die in moderner Bauweise in Erscheinung treten soll. Die 

Bebauung setzt einen modernen Akzent in der ansonsten einheitlich gestalteten Bebauung. 

 

10 Immissionsschutz 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Belange des Schallschutzes für die künfti-

gen Anwohner und Nutzungen zu berücksichtigen. In der städtebaulichen Planung ist dabei 

die Lärmvorsorge auf Grundlage der Norm DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ maßgeb-

lich. Die Norm legt für bestimmte Gebietsarten und Tageszeiten, entsprechend ihrer Schutz-

würdigkeit, verschiedene Orientierungswerte zugrunde. Im Zuge einer schalltechnischen Be-

urteilung (RP-Schalltechnik, Osnabrück) wurde die Lärmeinwirkung durch den Straßenverkehr 

und ansässige Gewerbebetriebe für das Plangebiet untersucht und Lärmschutzmaßnahmen 

zur Konfliktbewältigung aufgeführt. 

 

 Verkehrslärm 

Von der Landesstraße 78 (Im Alten Dorf) und der Bramscher Allee gehen Schallimmissionen 

aus, die nach der DIN 18005 zu einer Überschreitung der Orientierungswerte im Plangebiet 

führen. Die Berechnungen haben ergeben, dass im Nahbereich der beiden Straßen die Orien-

tierungswerte für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht überschrit-

ten sind. Im geplanten Allgemeinen Wohngebiet wird der Orientierungswert von 45 dB(A) 
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nachts geringfügig im östlichen Bereich nicht eingehalten. Davon betroffen ist ein Bestands-

gebäude am Unnerdorpweg (Flurstück 10/3). Der überbaubare Bereich für das neue Wohnge-

bäude, der ausschließlich den westlichen Teil des Flurstücks 10/4 umfasst, bleibt von der 

Überschreitung unberührt. Für die Gebäude im Überschreitungsbereich sind passive Schall-

schutzmaßnahmen im Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB zu treffen, um den 

Schutz der Bevölkerung vor den von den Straßen ausgehenden Schallemissionen zu gewähr-

leisten.  

 

Für den Bebauungsplan ergeben sich folgende schalltechnische Rahmenbedingungen hin-

sichtlich des Verkehrslärms: 

 

Lärmpegelbereiche 

Für die Bauflächen ist die Festsetzung von Lärmpegelbereichen gemäß DIN 4190 „Schall-

schutz im Hochbau“ erforderlich. Es werden die Lärmpegelbereiche II bis V auf den betroffe-

nen überbaubaren Bereichen im Bebauungsplan festgesetzt. Innerhalb der eingetragenen 

Lärmpegelbereiche sind zum Schutz vor Verkehrslärm bei Errichtung, Nutzungsänderung oder 

baulicher Änderung von Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt 

sind, passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich (Luftschalldämmung von Außenbauteilen). 

 
Es sind bauliche Schutzvorkehrungen mit dem resultierenden Schalldämmmaß erf. R`w.res 
der Außenbauteile gemäß DIN 4109-1:2018-01 wie folgt vorzunehmen: 
 
Lärmpegelbereich II = maßgeblicher Außenlärm 56 – 60 dB(A) 
 
Lärmpegelbereich III = maßgeblicher Außenlärm 61 – 65 dB(A) 
 
Lärmpegelbereich IV = maßgeblicher Außenlärm 66 – 70 dB(A) 
 
Lärmpegelbereich V = maßgeblicher Außenlärm 71 - 75 dB(A) 
 
Schutz von Schlafräumen 

Da es nachts zu einer Überschreitung der Orientierungswerte kommt, sind zusätzlich zur Fest-

setzung der Lärmpegelbereiche in den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen mit 

Fenstern in den betroffenen Gebäudefronten schallgedämmte Lüftungen vorzusehen. Solche 

Lüftungen sind in den lämbelasteten MI-Bereichen über 50 dB(A) und im WA über 45 dB(A) in 

der Nacht erforderlich. Eine schallgedämmte Lüftung ist nicht notwendig, wenn zusätzliche 

Fenster in den Bereichen vorgesehen sind, die keine nächtliche Überschreitung der Orientie-

rungswerte gemäß DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ aufweisen. 

 
Schutz von Außenwohnbereichen 
Außenwohnbereiche in Form von Terrassen und Balkone sind grundsätzlich nur in den Berei-

chen zulässig, in denen am Tag keine Überschreitung des Orientierungswertes von 60 dB(A) 

im Mischgebiet vorliegt oder eine Eigenabschirmung des jeweiligen Gebäudes die Reduzie-

rung des Beurteilungspegels erreicht. Der Überschreitungsbereich im MI verläuft in einem Ab-

stand von rd. 17,00 m zur L 78 (Im Alten Dorf). 

 

Wenn im Überschreitungsbereich Balkone und Terrassen errichtet werden sollen, müssen 

bauseitig feste, lärmabschirmende Baukörper oder Hindernisse zur Pegelminderung am Ge-

bäude zum Schutz der Balkone und Terrassen installiert werden, die für eine Pegelminderung 

geeignet sind (Schalldämm-Maß Rw ≥ 25 dB(A)). Dafür ist im Genehmigungsverfahren ein ge-

sonderter Nachweis erforderlich.   
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 Gewerbelärm 

Neben dem Verkehrslärm ist insbesondere der Gewerbelärm wesentlicher Bestandteil der 

schalltechnischen Untersuchung. Die Maßstäbe zur Konfliktbewältigung zwischen Wohnen 

und Gewerbelärm gibt die Technische Anleitung zur Schutz gegen Lärm (sog. TA Lärm) vor 

(Urteil vom 29.11.2012 zum Az. 4 C 8.11). Das Regelwerk bildet die Grundlage für die Ermitt-

lung und die Bewertung von gewerblichen Lärm. Es dient dem Schutz der Allgemeinheit und 

der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Die TA Lärm be-

schreibt das Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastung und stellt die Grundlage für die 

Beurteilung der Immissionen dar. Die TA Lärm enthält Immissionsrichtwerte, die nach der 

Schutzwürdigkeit der unterschiedlichen Baugebietskategorien (gem. BauNVO) und Tageszei-

ten abgestuft sind. Für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gelten Immissionsrichtwerte außer-

halb von Gebäuden tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A). Bei einem Mischgebiet (MI) sind Werte 

von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einzuhalten.  

 

Die vorgenannten Immissionsrichtwerte können trotz Lärmschutzvorkehrungen für die ge-

plante Wohnbebauung auf dem Flurstück 10/5 im WA nicht eingehalten werden. Problema-

tisch ist aufgrund des angrenzenden Saalbetriebes die Nachtzeit. Es kommt zu Überschrei-

tungen, die im Rahmen der nachfolgenden Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt 

werden. 

 

 

Ergebnisse der Schalltechnische Beurteilung 

Bei der Untersuchung des Gewerbelärms wurden als relevante Lärmquellen ein Gasthaus & 

Saalbetrieb im Plangebiet, sowie ein Elektro- und Sanitärbetrieb und ein Supermarkt, die un-

mittelbar an den Geltungsbereich grenzen, berücksichtigt. Die in der schalltechnischen Beur-

teilung zugrunde gelegten Annahmen für die o.g. Schallquellen wurden durch eine Ortsbesich-

tigung und Befragung der Gewerbetreibenden i.V. mit einzelnen Schallmessungen (u.a. Kühl-

aggregat auf dem Dach des Saalbetriebes) erhoben. Die Messungen wurden von der öko-

control GmbH als zugelassene Messstelle durchgeführt.  

 

Die Berechnungsergebnisse der freien Schallausbreitung zeigen auf, dass es am Tag zu einer 

geringfügigen Überschreitung der Orientierungswerte für ein WA von 55-60 dB(A) im Nahbe-

reich des Saalbetriebes kommt. Die vorhandene und geplante Bebauung bleiben davon unbe-

rührt, da im Plangebiet ansonsten die Immissionswerte für die Tageszeit eingehalten werden. 

In der Nachtzeit kommt es zu Überschreitungen der zulässigen 40 dB(A) für ein WA. Der 

nächtliche Lärm geht von dem Saalbetrieb aus. Hauptursache sind das Kühlaggregat auf dem 

Dach des Saalbetriebes und der Zu- und Abfahrtsverkehr vom hinteren Parkplatz. Der Über-

schreitungsbereich umfasst das Plangebiet großflächig und v.a. das zur Bebauung anste-

hende Flurstück 10/5. Mit zunehmender Entfernung nimmt der Lärmpegel ab. Teile der nörd-

lich gelegenen Grundstücke (Unnerdoprweg) und rd. die Hälfte des Flurstück 10/5 weisen ei-

nen nächtlichen Lärmpegel von 40 bis 45 dB(A). Es liegt also eine Überschreitung um 5 dB(A) 

der zulässigen 40 dB(A) für ein WA vor.  

 

 

Grundsätzliche Möglichkeiten des Schallschutzes 

Wenn in vorbelasteten Bereichen Vorhaben zugelassen werden sollen, sind bei der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes Lärmminderungsmaßnahmen zu treffen. Im Rahmen der städte-

baulichen Planung kommen folgende Maßnahmen in Betracht:   
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 eine Vergrößerung der Abstände zwischen der emittierenden und der schutzbedürfti-

gen Nutzung (Trennungsgrundsatz), 

 aktive Schallschutzvorkehrungen durch Abschirmung auf dem Ausbreitungsweg (z.B. 

Bau von Lärmschutzwand),  

 passive Schallschutzvorkehrungen im Bereich der schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. 

Einbau von Schallschutzfenstern). 

Außerdem können Maßnahmen an der Schallquelle selbst (z.B. Verminderung der Ge-

räuschabstrahlung durch Einhausung o.Ä.) eine Verbesserung der Situation bewirken, aller-

dings sind im Rahmen der Bauleitplanung hierfür keine Festsetzungsmöglichkeiten vorhan-

den. 

 

Bei den meisten Lärmarten können alle vorgenannten Lärmminderungsmaßnahmen (häufig in 

Kombination) in Betracht gezogen werden. Die TA Lärm als Beurteilungsgrundlage für Gewer-

belärm sieht grundsätzlich keine Anwendung passiver Schallschutzmaßnahmen vor, da der 

betroffene Immissionsort zur Beurteilung der Lärmbeeinträchtigung außerhalb von Gebäuden 

maßgeblich ist. Dies ist bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten 

Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwürdigen Raumes. Die TA Lärm 

will den Konflikt zwischen schutzbedürftiger Nutzung und Gewerbelärm an der Außenwand 

der schutzbedürftigen Nutzung und damit unabhängig von passiven Schallschutzmaßnahmen 

lösen, um dadurch einen Mindestwohnkomfort zu sichern. 

 

Zulässige Mittel des passiven Lärmschutzes die dem Bauherrn im Rahmen der „architektoni-

schen Selbsthilfe“ zur Konfliktminderung zur Verfügung stehen, sind z.B. immissionsreduzie-

rende Maßnahmen durch die Veränderung der Stellung des Gebäudes oder seines äußeren 

Zuschnitts, eine geänderte Anordnung der Wohnräume und der notwendigen Fenster inner-

halb des Gebäudes (d.h. keine Fenster von Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 in bestimmten 

Fassadenbereiche). Auch der Einbau nicht öffnender Fenster ist eine Möglichkeit zur Lärmre-

duzierung, da diese keine relevanten Messpunkte im Sinne von Nr. 2.3 der TA Lärm i.V.m. Nr. 

A.1.3 ihres Anhangs darstellt. 

 

 

Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 

Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Lärmreduzierung festgesetzt. Folgende Lärm-

schutzvorkehrungen wurden im Bebauungsplan getroffen:  

 

1. Abstand zwischen schutzwürdiger und emittierender Nutzung 

Das Abrücken des überbaubaren Bereiches vom emittierenden Saalbetrieb trägt wesentlich 

zur Lärmvorsorge bei. Durch die Festsetzung des überbaubaren Bereiches gem. § 9 Abs. 1 

Satz 2 BauGB in einer Tiefe von rd. 33,00 m entlang des Gartenweges beschränkt sich die 

Zulässigkeit der Bebauung auf den östlichen Teil des Flurstücks 10/5. Der westliche Bereich 

ist von Wohnbebauung freizuhalten, wodurch ein Abstand zwischen Saalbetrieb und neuer 

Wohnbebauung sichergestellt.  

 

2. Lärmschutzwand 

Zur Abschirmung der Lärmimmissionen durch den Saalbetrieb und die dazugehörigen Pkw-

Stellplätze ist aktiver Schallschutz in Form einer Lärmschutzwand geplant. In der schalltech-

nischen Beurteilung wurde eine 2,00 m hohe Wand anhand der geplanten Bebauung simuliert. 

Eine höhere Wand ist aus städtebaulichen Gründen nicht wünschenswert. Für die Simulation 

wurden Immissionspunkte in allen Geschossen am Gebäude angenommen und dann die 

Lärmminderung durch die Lärmschutzwand ermittelt. Die im Bebauungsplan festgesetzte 
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Lärmschutzwand verläuft entlang der östlichen und teilweise südlichen Grundstückgrenze des 

Flurstücks 10/5 (Höhe der Stellplatzfläche). Die Lärmschutzwand soll möglichst an der Lärm-

quelle ansetzen und wird gemessen von der Oberkante der angrenzenden Flurstücke 16/6, 

12/1 und 13/8 (Flur 12, Gemarkung Engter). Die im Bebauungsplan festgesetzte Lärmschutz-

wand schwächt die Lärmemissionen ab, reicht alleine aber nicht aus, um die Immissionsricht-

werte für eine Wohnbebauung im WA einzuhalten. 

 

Bei der Errichtung der Lärmschutzwand ist auf die Gehölzbestände beidseitig der Grenze 

Rücksicht zu nehmen, um eine Beeinträchtigung bzw. Beschädigung der Gehölze zu vermei-

den (z.B. durch Fundamente). Die bestehenden Gehölze haben zwar keine lärmabschirmende 

Wirkung, aber sie fallen zum Teil unter die Baumschutzsatzung der Stadt Bramsche und tra-

gen zur optischen Aufwertung durch eine attraktive Eingrünung bei. Die vorhandenen Gehölze 

sind während der Bauzeit nach DIN 18920 und RAS-LG 4 vor jeglicher Beeinträchtigung zu 

schützen. Abgängige Gehölze sind durch artgleiche Anpflanzungen ersetzt werden. 

 

3. Kühlaggregat 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung wurde das Kühlaggregat auf dem Dach des 

Saalbetriebes als Hauptemittent identifiziert. Der Schallleistungspegel von 84 dB(A) wurde 

messtechnisch ermittelt. Durch Optimierungsmaßnahmen, die noch zu konkretisieren sind 

(z.B. ein Austausch des Aggregats, eine technische Aufrüstung oder eine Einhausung), könnte 

der Schallleistungspegel des Kühlaggregats reduziert werden und zur Einhaltung der Richt-

werte für die Nachtzeit von 40 dB(A) im WA beitragen. Dann darf der Schalleistungspegel des 

Kühlaggregats maximal LWA = 65 dB(A) betragen und keine Tonhaltigkeit vorliegen. Weiterhin 

wird vorausgesetzt, dass das Garagentor in der Nachtzeit geschlossen ist.  

Es gibt allerdings keine Möglichkeit, die Optimierung des Kühlaggregats im Bebauungsplan 

planungsrechtlich festzusetzen. Schutzmaßnahmen, die direkt an der Lärmquelle ansetzen, 

sind zwar sehr wirkungsvoll. Da aber ein bestehender Betrieb nicht zur nachträglichen Durch-

führung von Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet werden kann – sofern seine Anlage dem 

Stand der Technik entspricht – sind Schutzmaßnahmen an der Lärmquelle nur mit Zustim-

mung des Betreibers möglich. Maßnahmen am Kühlaggregat erfordern also die Mitwirkbereit-

schaft des Gewerbebetreibers, die –nach aktuellem Stand- nicht gegeben ist. 

 

Die frühere Festsetzung zum aufschiebend bedingten Baurecht gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

sollte sicherstellen, dass die Wohnnutzung auf dem Flurstück 10/5 solange unzulässig ist, bis 

das Kühlaggregat nach den Vorgaben der schalltechnischen Beurteilung optimiert wurde und 

dadurch die Voraussetzungen für die Einhaltung der Immissionsrichtwerte erfüllt sind. Diese 

Festsetzung entfällt, weil die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes dann nicht gegeben ist. 

Bei Ablehnung des Saalbetreibers ist nie von der erforderlichen Optimierung des Kühlaggre-

gats und dementsprechend dauerhaft von der fehlenden Zulässigkeit der Bebauung auf dem 

Flurstück 10/5 auszugehen. Der Bebauungsplan darf keine Festsetzungen treffen, die nicht 

vollzugsfähig sind. Ein solcher Bebauungsplan wäre mangels Vollzugsfähigkeit gem. § 1 Abs. 

3 BauGB nicht erforderlich und insofern nichtig.  

 

Im Ergebnis bleibt die Festsetzung zur Errichtung einer Lärmschutzwand bestehen und die 

Optimierung des Kühlaggregats entfällt aus den vorgenannten Gründen vollständig. Da die 

Lärmschutzwand nicht ausreicht, kommt es folglich zu einer geringfügigen Überschreitung der 

Richtwerte gemäß TA Lärm für die geplante Wohnbebauung. Auf dem Flurstück 10/5 ist ein u-

förmiges Gebäude (Süd- und Nordflügel) mit einer Tiefgarage (1,40 m oberhalb der Gelände-

oberfläche), zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss mit Flachdach vorgesehen. 

Trotz Lärmschutzwand kommt es nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung 
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an der Fassade des Plangebäudes zu Überschreitungen insb. im ersten und zweiten Oberge-

schoss. Die maximal ermittelte Überschreitung wurde am Südflügel des Gebäudes im zweiten 

Obergeschoss mit 48,5 dB(A) berechnet. Es handelt sich um den nächstgelegenen Immissi-

onsort am Neubau. Auch weitere Immissionsorte am Nord- und Südflügel sind von Lärmüber-

schreitungen betroffen (zwischen 40,7 bis 46,9 dB(A)). Lediglich an der südlichen Gebäude-

fassade des Südflügels werden die Immissionsrichtwerte für die Nacht eingehalten. 

 

 

Abwägung: Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bebauungspläne die öffentlichen und die 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Auch die Belange 

des Lärmschutzes sind im Rahmen der städtebaulichen Planung neben anderen Belangen 

Gegenstand dieser Abwägung (BVerwG, Beschluss vom 07. Juni 2012 – 4 BN 6/12). Lärm-

schutz ist insb. im Hinblick auf die Anforderung an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 

1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) und die Belange des Umweltschutzes (§ 1 abs. 6 Nr. 7c BauGB) zu 

berücksichtigen. Die Abwägung kann bei Überwiegen anderer Belange zu einer entsprechen-

den Zurückstellung des Lärmschutzes führen, wenn in diesen Fällen andere Belange höher 

gewichtet werden und städtebauliche Gründe vorliegen:  

 

 

Innenentwicklung 

Die städtebauliche Entwicklung gem. § 1 Abs. 5 BauGB soll vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen. Eine bauliche Nachverdichtung innerhalb des Siedlungszusam-

menhanges vermeidet den Verbrauch freier Landschaft und wirkt der Außenentwicklung ent-

gegen. Mit zunehmender Nachverdichtung und funktionaler Durchmischung ergibt sich eine 

räumliche Nähe unterschiedlicher Nutzungen, die mit Konflikten und höheren Belastungen 

(z.B. Lärm) einhergehen kann.  

Das Wohnbauvorhaben auf dem Flurstück 10/5 stellt eine klassische Innenentwicklung dar. 

Die vorhandene Baulücke wird nach Aufgabe der bisherigen Nutzung baulich sinnvoll entwi-

ckelt und schafft attraktiven Wohnraum in zentraler Lage mit fußläufiger Erreichbarkeit des 

Nahversorgungsbereiches und einer guten Verkehrsanbindung. Das Grundstück ist bereits 

voll erschlossen und es kann auf vorhandene Infrastruktureinrichtungen zurückgegriffen wer-

den. Die Nachverdichtung ist an dieser Stelle wünschenswert, um ein unbebautes Grundstück 

im zentralen Siedlungsbereich wieder nutzbar zu machen und das Angebot an (Miet-)Wohn-

raum im Ortsteil zu ergänzen.  

 

Die Siedlungsentwicklung von Engter hat sich in den letzten Jahren auf den Bereich westlich 

der L 78/Ortsdurchfahrt konzentriert. Diese Entwicklung wurde bereits im Flächennutzungs-

plan aus dem Jahr 1998 durch die Darstellung von großzügigen Wohnbauflächen vorbereitet 

und dann im Rahmen von Bebauungsplanverfahren planungsrechtlich gesichert. So sind im 

Westen und Südwesten des alten Ortskerns in großem Umfang neue Wohnsiedlungsbereiche 

entstanden, die überwiegend klassische Ein- und Zweifamilienhäusern umfassen. Das neue 

Wohnbauvorhaben ist diesem Siedlungsschwerpunkt des Ortsteils zuzuordnen und befindet 

sich im Übergangsbereich zwischen dem Versorgungsbereich entlang der Ortsdurchfahrt und 

der kleinteiligen Wohnbebauungsstruktur in westlicher Richtung. In der unmittelbaren Umge-

bung befinden sich weitere Mehrfamilienhäuser, die zum Teil in den letzten Jahren durch den 

Umbau ehemaliger Hofstellen entstanden sind. Aus diesem Grund eignet sich der Standort 

sehr gut für Geschosswohnungsbau und fügt sich optimal in die Örtlichkeit und die Siedlungs-
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struktur ein. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-

zung (u.a. hinsichtlich der Gebäudehöhe und der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse) sind 

im Bestand wiederzufinden, sodass ein Einfügen in die Umgebung sichergestellt ist. Das An-

gebot an Wohnungen im Mietverhältnis bildet eine Alternative zum ansonsten eigentumsge-

prägten Ein- und Zweifamilienhaus im Ortsteil und erweitert das Angebot in diesem Wohn-

raumsegment sinnvoll. 

 

Das Flurstück 10/5 ist bislang dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen, sodass Baurecht 

nach § 34 BauGB besteht. Das Grundstück ist also auch ohne Bauleitplanung bebaubar. Die 

Planerforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB für die Aufstellung eines Bebauungsplanes ergibt 

sich aus der Zielsetzung, eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen, die so-

wohl die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Wohnbebauung schafft, als auch den 

Fortbestand des Saalbetriebes sichert. Um den örtlichen Rahmenbedingungen vollumfänglich 

Rechnung zu tragen und insb. die Belange des vorbeugenden Immissionsschutzes zu berück-

sichtigen, wurde ein formales Planverfahren eingeleitet. Neben der Schaffung von neuem 

Wohnraum ist es erklärtes Ziel, den örtlichen Saalbetrieb in seiner Funktion als wohnortnahen 

Veranstaltungsort für Feierlichkeiten im Ortskern zu erhalten. Dazu werden Lärmschutzvor-

kehrungen im Bebauungsplan getroffen bzw. die Belange des Lärmschutzes in Zuge der Ab-

wägung eingestellt.  

 

Die vom Gesetzgeber forcierte Innenentwicklung fördert die bauliche Verdichtung in Städten, 

sodass es zwangsläufig zur räumlichen Nähe unterschiedlicher Nutzungen kommt, die Ziel-

konflikte auslösen können. Die Durchsetzung des Trennungsgebotes stößt hierbei an ihre 

Grenzen und höhere Emissionen, die vor dem Hintergrund gesunder Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse noch tolerierbar sind, sind bei einem Wohnstandort in zentraler Lage hinzunehmen. 

Die Schaffung neuen Wohnraums, die Lagegunst und das städtebauliche Einfügen in die Um-

gebung werden an dieser Stelle hervorgehoben.  

 

 

Reduzierung der Bebauung auf dem Flurstück 10/5 

Der Investor hat nach Vorgabe der Stadt den Umfang der geplanten Wohnbebauung auf dem 

Flurstück 10/5 erheblich reduziert. Das erste Konzept des Investors sah eine Bebauung in der 

kompletten Grundstückstiefe vor. Geplant waren drei Gebäude mit bis zu zwei Vollgeschos-

sen: ein u-förmiges Gebäude mit Tiefgarage am Gartenweg und zwei Stadtvillen im östlichen 

Bereich. Die Einfahrt in die Tiefgarage als auch die Umfahrt zu den hinten liegenden Stadtvillen 

erfolgte mit Anschluss an den Gartenweg von der westlichen Seite an der vorhandenen Wohn-

bebauung (Unnerdorpweg) entlang. Aufenthaltsräume hatten zum Teil Fenster, die zur Lärm-

quelle ausgerichtet waren. Das Bebauungskonzept entstand unabhängig von den Ergebnis-

sen der schalltechnischen Beurteilung, die zu dem Zeitpunkt noch in der Ausarbeitung war. 

Das Konzept stellte letztlich hinsichtlich der Grundstücksgröße und der Wirtschaftlichkeit die 

optimale bauliche Ausnutzung des Grundstückes unter Außerachtlassung der Lärmemissio-

nen dar. 

 

Die Untersuchung der Lärmimmissionen hat dann ergeben, dass es bereits heute zu Über-

schreitungen der Richtwerte nach TA Lärm durch den angrenzenden Saalbetrieb kommt. Das 

Flurstück 10/5 ist in der Nachtzeit großflächig von Lärmimmissionen oberhalb der zulässigen 

40 dB(A) für ein WA betroffen. Unter Berücksichtigung der Lärmsituation wurde das Bebau-

ungskonzept überarbeitet, sodass die zweite Variante den Bau von Reihenhäusern im östli-
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chen Bereich vorsah. Die Reihenhäuser sind über einen geschlossenen Laubengang mitei-

nander verbunden, um den maßgeblichen Immissionsort abzufangen. Im Rahmen der „archi-

tektonischen Selbsthilfe“ handelt es sich um eine bauliche Maßnahme, mit der durch ausrei-

chende Schalldämm- bzw. Schirmwirkung eine Einhaltung der Immissionswerte erzielt werden 

kann. Zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze war eine grenzständige Errichtung einer 

Carportanlage geplant. Die Carportanlage verlief entlang der kompletten östlichen Grenze zum 

Saalbetrieb und sollte eine lärmabschirmende Funktion einnehmen. Die Erschließung des 

Grundstückes erfolgt nunmehr an der östlichen Grenze entlang einer angrenzenden Gewer-

behalle. Das hat den Vorteil, dass die im Westen unmittelbar angrenzende Wohnbebauung 

nicht durch Zu- und Abfahrtsverkehr gestört wird.  

 

Auch wenn ein geschlossener Laubengang eine Option für eine Schallschutzmaßnahme dar-

stellt, hält die Bauverwaltung eine Bebauung des östlichen Teils des Grundstückes aus Grün-

den des Immissionsschutzes und zum Schutz des Saalbetriebes nicht für vertretbar. Zwischen 

Investor und Verwaltung wurde einvernehmlich erörtert, den östlichen Teil des Flurstücks 10/5 

von Bebauung freizuhalten, um einen ausreichenden Abstand zwischen schutzwürdiger 

Wohnbebauung und emittierenden Saalbetrieb zu erlangen. Es wird eine Baugrenze zwischen 

der freien Schallausbreitung von 40-45 dB(A) und 45-50 dB(A) gezogen, sodass etwa die 

Hälfte des Grundstückes für eine Bebauung nicht zur Verfügung steht. Damit ist die räumliche 

Trennung der Nutzungen im Bebauungsplan planungsrechtlich festgeschrieben und die Be-

bauung reduziert sich auf ein u-förmigen Gebäude im Geschossbau am Gartenweg. Als bau-

lichen Selbstschutz sieht das aktuelle Bebauungskonzept keine Wandöffnungen von Aufent-

haltsräumen und keine Ausrichtung von Außenwohnbereichen (hier Balkone) in Richtung der 

Lärmquelle mehr vor.  

 

Sollte sich der bestehende Immissionskonflikt durch den Saalbetrieb im Laufe der Zeit auflö-

sen, kann eine Überplanung des östlichen Bereiches im Rahmen eines förmlichen Änderungs-

verfahren vorgenommen werden, um über die Erweiterung der Bauflächen in östliche Richtung 

zu entscheiden.  

 

Mit der Festsetzung des überbaubaren Bereiches gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB reduziert sich 

die Bebaubarkeit des Grundstückes für den Investor auf die Hälfte der Grundstücksfläche. 

Damit verzichtet der Investor auf die Bebauung eines Großteils des Grundstückes sowie auf 

eine erhebliche Anzahl an Wohnungen, die mit finanziellen Einbußen einhergehen. Die räum-

liche Trennung der unverträglichen Nutzungen wird an dieser Stelle höher gewichtet, um den 

Lärmkonflikt zu entschärfen und dem allgemeinen Trennungsgebot (gem. § 50 BImSchG) zu 

entsprechen. Mit dem Abrücken der Wohnbebauung wird einerseits der Saalbetrieb geschützt 

und anderseits wird der Lärmvorsoge für die (neuen) Anlieger Rechnung getragen, um die 

Belastung durch Geräusche aus dem Saalbetrieb auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.  

 

 

Baulicher Selbstschutz 

Neben einem bestmöglichen Abstand der Nutzungen und der aktiven Lärmschutzvorkehrung 

durch die Errichtung der Lärmschutzwand wurden Maßnahmen ergriffen, die unter „baulichen 

Selbstschutz“ bzw. „architektonische Selbsthilfe“ fallen und als Schallschutzmaßnahmen im 

Rahmen der TA Lärm möglich sind. Der Gebäudegrundriss zeigt auf, dass Aufenthaltsräume 

keine Fensteröffnungen in Richtung der Lärmquelle haben. Lediglich Funktionsräume, die 

nicht dem dauerhaften Aufenthalt dienen (hier Badezimmer), sind mit einem Fenster zur Lärm-

quelle orientiert. So sind die Öffnungen an der östlichen Gebäudefassade auf ein Minimum 
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reduziert. Auch Außenwohnbereiche (wie Balkone) sind von der Lärmquelle abgewandt. Durch 

die Anordnung der Wohnräume und der Außenwohnbereiche und die Reduzierung von Wand-

öffnungen werden Immissionsorte, die für eine Beurteilung der Lärmimmissionen heranzuzie-

hen sind, vermieden.  

 

Zum Schutz vor dem Verkehrslärm sind im Bebauungsplan Lärmpegelbereiche festgesetzt, 

die die Anforderung an die Schalldämmung der Außenbauteile von Aufenthalts- und Büroge-

bäude festlegen. Der Standort des neuen Wohngebäudes liegt innerhalb des Lärmpegelberei-

ches II. Die Anforderungen des Lärmpegelbereiches II werden schon aufgrund der Standards 

der Energieeinsparverordnung (EnEV) erfüllt. Die hohen Anforderungen der EnEV sorgen bei 

Neubauten in der Regel für eine Bauweise, die gleichzeitig zu sehr effektivem Innenlärmschutz 

(Dreifachverglasung/ kontrollierte Wohnraumbelüftung) führt, sodass im Gebäude in der Regel 

die Werte für ein WA eingehalten sind. Ungestörtes Schlafen zur Nachtzeit mit ausreichender 

Frischluftzufuhr ist somit schon mit den obligatorischen Wärmeschutzmaßnahmen zu erzielen. 

Die TA Lärm erkennt bislang nicht an, dass die Lärmschutzanforderungen nachts auch durch 

zulässige Innenwerte erfüllt werden können, da der Außenpegel maßgeblich für die Beurtei-

lung der Immissionssituation ist. 

 

Dem Investor wurde empfohlen, einen Hinweis auf den angrenzenden Saalbetrieb in die Miet-

verträge aufzunehmen. Damit werden die Mieter frühzeitig gezielt auf den Veranstaltungsort 

und mögliche Geräuscheinwirkungen hingewiesen. Der Hinweis ist umso wichtiger, weil davon 

auszugehen ist, dass auch Ortsfremde die Wohnungen beziehen, denen der Saalbetrieb nicht 

bekannt ist. Bislang wurde der familiengeführte Saalbetrieb von den Anliegern toleriert, auch 

weil er den Ortsteil wesentlich prägt. Es ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass es 

zu Beschwerden kommt. Der Investor kommt aber der Empfehlung nach, obwohl es sich nicht 

um eine verpflichtende Maßnahme handelt. 

 

Der Investor ergreift eine Reihe von Maßnahmen am Gebäude, um die Geräuscheinwirkung 

bestmöglich zu reduzieren und die Bewohner vor Lärm zu schützen. Bereits die hohen 

Baustandards als auch die Selbstverpflichtung des Investors, einen Hinweis auf den Saalbe-

trieb in den Mietverträgen aufzunehmen, tragen einen Teil dazu bei. 

 

 

Überschreitung am Bestandsgebäude 

Im Zuge der schalltechnischen Beurteilung konnte nachgewiesen werden, dass es bereits an 

der nächst gelegenen Bestandsbebauung (Unnerdorpweg) zu Überschreitungen der Richt-

werte kommt. Das Kühlaggregat verursacht im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses 

eine Überschreitung von rd. 2 dB(A) der zulässigen Immissionswerte für ein WA von 40 dB(A) 

nachts. Maßgeblich für die Beurteilung von Lärmemissionen ist der nächstgelegene Immissi-

onspunkt nach TA Lärm und der befindet sich am vorhandenen Wohngebäude. Damit muss 

der Saalbetreib bereits auf eine Wohnnutzung im Bestand Rücksicht nehmen, an der es zu 

Überschreitungen kommt. Die geplante Wohnbebauung rückt nicht näher an die gewerbliche 

Nutzung des Saalbetriebes heran, was durch die Festsetzung des überbaubaren Bereiches 

sichergestellt ist. Hauptemittent ist das Kühlaggregat auf dem Dach des Saalbetriebes.  

 

Das Kühlaggregat ist nicht genehmigungspflichtig, aber es besteht die Verpflichtung, dass der-

artige Einrichtungen auch mit dem materiellen Baurecht in Einklang zu bringen sind. Materiel-

les Baurecht normiert die Anforderungen an einzelne bauliche Anlagen und dient primär Zielen 
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der Gefahrenabwehr auch hinsichtlich gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Eine Über-

einstimmung mit dem materiellen Baurecht fehlt, da das Kühlaggregat bereits unter Außer-

achtlassung des Planvorhabens unzumutbare Emissionen in Form von Lärm verursacht. 

 

Ein Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot liegt trotz Überschreitung der Immissionsricht-

werte im Zusammenhang mit der TA Lärm nicht vor, wenn ein neues städtebauliches Vorha-

ben keine Einschränkungen für die Bestandsanlage befürchten lässt, weil diese schon auf eine 

vorhandene, in derselben Weise störempfindliche Bebauung Rücksicht nehmen muss (vgl. 

OVG NRW, Beschluss vom 01.03.2016 zum Az. 2 A 2106/15).  

 

Im Schallgutachten wurde festgestellt, dass der Saalbetrieb bereits heute am nächstgelegenen 

Wohngebäude (Unnerdorpweg 3) eine Überschreitung im Hinblick auf die Lärmimmissionen 

bewirkt. Dies wiederum bedingt, dass - unter Außerachtlassung des Vorhabens im Rahmen 

des Plangebietes – bereits ein Wohnhaus vorhanden ist, dass den Saalbetrieb im Hinblick auf 

die Lärmbeeinträchtigung einschränkt (so auch VG Gelsenkirchen, Urteil vom 30.08.2016 zum 

Az. 6 K 25/13). Dieses nächstgelegene Wohngebäude schränkt also im Hinblick auf die Lärm-

belastung den Saalbetrieb insoweit schon ein, als dass die neuerliche, im Plangebiet vorgese-

hene Bebauung, nicht zu einer weitergehenden zusätzlichen Einschränkung führen würde. Ein 

Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot liegt damit nicht vor.  

 

Der Bebauungsplan weist den östlichen und südlichen Bereich des Plangebietes als Mischge-

biet aus. Dies entspricht der vorhandenen und auch zukünftig angestrebten gemischten Nut-

zung, die häufig gekennzeichnet ist durch Gewerbe- und Wohnnutzung innerhalb eines Ge-

bäudes. Dieser Bereich des Plangebietes ist dem zentralen Versorgungsbereich des Ortsteils 

zugeordnet und übernimmt wichtige Funktionen für die Versorgung. Der rechtswirksame Flä-

chennutzungsplan stellt für diesen Bereich ebenfalls eine gemischte Baufläche dar. Die Be-

bauung am Unnerdorpweg und die neue Bebauung am Gartenweg wird hingegen als Allge-

meines Wohngebiet festgesetzt, da in diesem Teil des Geltungsbereiches eindeutig die Wohn-

nutzug dominiert und dieser Bereich zum Siedlungsschwerpunkt von Engter gehört. In der 

Umgebung hat in den letzten Jahren bereits ein Wandel durch die Aufgabe von landwirtschaft-

licher Nutzung und die Umnutzung von ehemaligen Hofstellen zu Wohnen stattgefunden. Bei-

spielhaft ist die Umnutzung der ehem. Hofstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite am 

Gartenweg anzuführen. Sowohl der westlich und nördlich angrenzende Bestand als auch das 

neue Bauvorhaben ist von Wohnnutzung geprägt. Gemischte Nutzungen nehmen in diesem 

Bereich, wenn überhaupt vorhanden, nur eine untergeordnete Funktion ein. Von einem aus-

gewogenen Verhältnis zwischen Wohn- und Gewerbenutzung, wie es in einem Mischgebiet 

erforderlich ist, ist nicht auszugehen. Die Ausweisung eines WA ist in diesem Bereich zielfüh-

rend und vermeidet den rechtlich unzulässigem „Etikettenschwindel“, um höhere Immissions-

werte annehmen zu können. Die Darstellung im Flächennutzungsplan umfasst auch für diesen 

Teil des Geltungsbereiches eine gemischte Baufläche, was im Aufstellungsverfahren im Rah-

men einer Anpassung berichtigt werden soll. Die Nachfrage nach gewerblicher Nutzung ist in 

diesem Umfang nicht mehr gegeben. Denn dem steht ein hoher Bedarf an Wohnraum gegen-

über, was durch die Umnutzung der landwirtschaftlichen Gebäude in der direkten Umgebung 

bestätigt wird. In diesem Bereich von Engter dominiert nunmehr die Wohnnutzung, die durch 

das Bauvorhaben umfassend ergänzt wird, sodass die Reduzierung der gemischten Baufläche 

im Flächennutzungsplan der Entwicklung nunmehr Rechnung trägt. Demzufolge sind für die 

nördlich gelegene Bestandsbebauung und den Neubau die Richtwerte von 40 dB(A) nachts 

für ein WA anzunehmen, sodass der Saalbetrieb bereits am bestehenden Wohngebäude (Un-

nerdorpweg) die Werte nicht einhält.   
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Der Saalbetrieb muss bereits auf vorhandene Bebauung Rücksicht nehmen, an der es gegen-

wärtig schon zu Überschreitungen für ein WA kommt. Das neue Bauvorhaben rückt nicht näher 

an den Saalbetrieb heran, als das nächstgelegene Bestandsgebäude. Die Festsetzung des 

überbaubaren Bereiches stellt sicher, dass ein ausreichender Abstand gewahrt wird. Die Aus-

weisung als Allgemeines Wohngebiet ist aufgrund der vorhandenen und angestrebten Nut-

zung zielführend, da das geplante Bauvorhaben ausschließlich Wohnen vorsieht und die do-

minierende Wohnnutzung in diesem Bereich noch verstärkt. Deshalb sind auch die niedrigeren 

Richtwerte für ein WA anzusetzen. Der maßgebliche Immissionsort zur Beurteilung der 

Lärmemissionen befindet sich am nächstgelegenen Bestandsgebäude, wo eine Überschrei-

tung ermittelt wurde. Somit ist zunächst hier für die Lärmvorsorge Rechnung zu tragen.  

 

Berücksichtigung des Saalbetriebes 

Durch die Planung ergeben sich keine emissionsbedingten Beschränkungen für den Saalbe-

trieb, der in seinem Bestand gesichert. Die Lärmemissionen des Saalbetriebes wurden voll-

umfänglich im Schallgutachten berücksichtigt (durch Befragung und Messungen). Im Nach-

gang wurden bei einem zweiten Ortstermin zugunsten des Saalbetriebs noch Ergänzungen in 

der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. So wurde die maximale Einwirkzeit im 

Gartenbereich auf 3 Stunden erhöht, damit sind Festivitäten wie z.B. das Sommerkulturpro-

gramm mit ca. 60 Personen am Tag für vier bis fünf Stunden im Tageszeitraum abgedeckt. 

Außerdem wurde die Anzahl der Personen im Raucherbereich in Richtung Parkplatz auf max. 

30 Personen erhöht. Die Ergänzungen beziehen sich auf die ohnehin unproblematische Ta-

geszeit, sodass die Planung davon unberührt bleibt. Für den eigentlichen Saalbetrieb wurde 

in der schalltechnischen Untersuchung ein Innenbereichspegel von 85 dB(A) zugrunde gelegt. 

Um die Frage zu beantworten, welche Lärmemissionen einem Betrieb „zustehen“, bedarf es 

einer Auswertung der Genehmigungsbescheide des Gewerbebetriebes. Die 85 dB(A) sind in 

der Baugenehmigung angegeben, sodass es sich um den legalen Bestand handelt. Bei der 

Planung von Wohngebieten verlangt die Rechtsprechung die vollständige Ermittlung des rele-

vanten gewerblichen Emissionspotenzials. Das zulässige Emissionspotenzial ist anhand der 

Genehmigungen der Gewerbebetriebe zu ermitteln (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 

06.05.220 zum Az. 10 W 2567.04). Die frühere Überlegung, dem Saalbetrieb durch eine Er-

höhung des Innenbereichspegels auf 95 dB(A) mehr Sicherheit zuzusprechen, findet keine 

Berücksichtigung. Dies würde eine Gesamtbetrachtung der Lärmsituation für die gewerbliche 

Anlage zur Folge haben. Dann müsste auch die Überschreitung der Immissionsgrenzwerte 

durch das Kühlaggregat berücksichtigt werden. 

 

Auf Grundlage der Baugenehmigungen, Befragungen und Messungen wurde dem Saalbetrieb 

bei der schalltechnischen Untersuchung umfassend Rechnung getragen, sodass die Be-

standssituation ermittelt und bewertet wurde. Es kommt zu keinen Auflagen für den Saalbe-

trieb.  

 

 

Zumutbarkeitsschwelle 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm als auch die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen 

keine abschließende Bestimmung des Zumutbarkeitsmaßstabes hinsichtlich der Lärmbelas-

tung dar (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.03.2007, BVerwG 4 CN 2.06). Die Werte 

können im Einzelfall aus entsprechenden städtebaulichen Gründen und unter Ausschöpfung 

von baulichen und technischen Möglichkeiten überschritten werden. Bei der Überplanung von 

Gemengelagen ist insb. die Vorbelastung des Gebietes bei der Bestimmung der Zumutbarkeit 
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zu berücksichtigen. Die Zumutbarkeitsschwelle liegt in diesen Gebieten regelmäßig höher, 

denn die Überschreitungen der Richtwerte sind in gewachsenen Bestandslagen eher zumut-

bar als bei Neuplanungen. In Gemengelagen ist insb. dem Grundsatz der gegenseitigen Rück-

sichtnahme (gem. § 15 BauNVO) zu folgen. Die Vorbelastung eines Gebietes reduziert in der 

Regel die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme und erhöht die Hinnahme von Beeinträch-

tigungen.  

Eine Gesundheitsgefährdung ist beim Erreichen der absoluten Zumutbarkeitsgrenze anzuneh-

men. Die Zumutbarkeitsschwelle liegt in Wohngebieten bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in 

der Nacht. Nach der Rechtsprechung gelten die im Rahmen der städtebaulichen Planung als 

absolute Schwelle der Zumutbarkeit (BVerwG, Urteil vom 23.04.1997 – 11 A 17.96). Die vor 

genannten Zumutbarkeitsgrenzen werden von der vorliegenden Planung um ein Vielfaches 

unterschritten. An der nördlichen Gebäudefassade des Südflügels werden Beurteilungspegel 

von bis zu 48,5 dB(A) nachts im zweiten Obergeschoss erreicht. Es handelt sich um den 

nächstgelegenen Immissionsort am Neubau, der den geringsten Abstand zu Lärmquelle hat. 

Der Großteil der Immissionsorte weist eine Überschreitung von unter 45 dB(A) auf und an der 

südlichen Fassade des Südflügels werden die nächtlichen Immissionswerte vollständig einge-

halten (> 40 dB(A)). Von der Erfüllung optimaler Immissionsschutzanforderungen kann nicht 

ausgegangen werden, aber es handelt sich um eine noch zumutbare Belästigung, die sich 

auch aus der Vorbelastung und der gewachsenen Bestandssituation ergibt.  

 

Zusammenfassung 

Im Plangebiet wurde durch die schalltechnische Untersuchung ein Lärmkonflikt zwischen 

Wohn- und Gewerbenutzung festgestellt. Trotz verschiedener Lärmschutzvorkehrungen, die 

im Bebauungsplan festgesetzt wurden, kommt es teilweise in der Nachtzeit zur Überschreitung 

der Immissionswerte durch den bestehenden Saalbetrieb für die neue Wohnbebauung. Die 

Überschreitung ist aber insofern vertretbar, da andere Belange in der Gesamtbetrachtung hö-

her gewichtet werden.  

 

11 Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Telekommunikation, sowie die Entsorgung des 

Schmutzwassers erfolgt für die bestehenden Nutzungen über vorhandene Leitungsnetze. Für 

die neue Bebauung ist die Ergänzung und Anbindung an das örtliche Versorgungsnetz mög-

lich. Bei Baumaßnahmen ist der Schutz vorhandener Leitungen zu gewährleisten und vor Be-

ginn von Erschließungs- und Baumaßnahmen eine Abstimmung mit dem jeweiligen Unterneh-

men erforderlich. 

 

Gas- und Stromversorgung  

Die Versorgung des Plangebietes mit Gas und elektrischer Energie wird durch die Stadtwerke 

Bramsche GmbH sichergestellt, die die Betriebsführung des Stromnetzes im Auftrag der West-

netz GmbH ausführt. Die Gas- und Stromversorgung kann durch Anbindung an das beste-

hende Netz sichergestellt werden.  

 

Wasserversorgung 

Die Zuständigkeit der öffentlichen Trinkwasserversorgung obliegt dem Wasserverband Ber-

senbrück. Für die Wasserversorgung der hinzutretenden Bebauung wird der Anschluss an das 

bestehende Leitungsnetz vorgenommen.  

 

Schmutz- und Abwasserentsorgung 
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Die bestehende Bebauung ist über die vorhandene Schmutzwasserkanalisation in der jeweili-

gen Erschließungsstraße angeschlossen. In dem Straßenabschnitt des Gartenweges zwi-

schen Unnerdorpweg und Bramscher Allee befindet sich aktuell kein Schmutzwasserkanal. 

Für das geplante Wohnbauvorhaben auf dem bisher unbebauten Grundstück (Flurstück 10/4) 

ist eine Verlängerung des Kanals vom Einmündungsbereich Unnerdorpweg bis zum Vorhab-

engrundstück erforderlich, um die Schmutzwasserentsorgung sicherzustellen. Die Erschlie-

ßung kann über den Schacht (S040122) im Einmündungsbereich Unnerdorpweg im Freigefälle 

erfolgen. 

 

Oberflächenwasser 

Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgt grundsätzlich auf dem eige-

nen Grundstück. Durch den Bebauungsplan werden planungsrechtliche Voraussetzungen ge-

schaffen, bislang unversiegelte Böden zu bebauen bzw. zu versiegeln. Aus diesem Grund ist 

Rahmen eines Bodengutachtens zu prüfen, ob eine Versickerung des Niederschlagswassers 

im Hinblick auf die örtlichen Bodenverhältnisse und Grundwasserstände in Betracht kommt. 

 

Das Baugrundgutachten (OWS Ingenieurgeologen, Greven) hat ergeben, dass der Baugrund 

(Sande) gem. DIN 18130 als durchlässig einzustufen ist und damit eine Versickerung des an-

fallenden Niederschlags- und Oberflächenwassers grundsätzlich geeignet ist. So ist das von 

den Dach- und befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser auf den Baugrundstü-

cken gem. § 56 Abs. 1 Nr. 8 NBauO i.V.m. § 96 Abs. 3 Nr. 1 NWG zu versickern. Ferner ist 

jeder Bauherr verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Oberflächenwasser von seinem 

Grundstück nicht auf die Nachbargrundstücke fließt. 

 

Abfallbeseitigung / Sonderabfälle 

Die anfallenden Abfallstoffe werden durch die örtliche Müllabfuhr eingesammelt und ordnungs-

gemäß entsorgt. Die Müllentsorgung erfolgt über die jeweilige öffentliche Erschließungsstraße. 

Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist damit gewährleistet.  

 

Löschwasserversorgung / Brandschutz 

Die erforderliche Löschwasserversorgung sowie die Bedingungen des Brandschutzes erfolgen 

nach den einschlägigen technischen Regeln und den gesetzlichen Vorschriften und in Abstim-

mung mit dem Stadtbrandmeister. 

 

Bei der Erschließung der Baugrundstücke sind die Anforderungen an die Zuwegung und die 

Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück gem. § 4 NBauO i.V.m. den §§ 1 

und 2 DVO-NBauO zu berücksichtigen. Ein erforderlicher Einsatz von Feuerlösch- und Ret-

tungsfahrzeugen muss jederzeit ordnungsgemäß und ungehindert möglich sein.  

 

12 Textliche Hinweise/Empfehlungen 

1.  Verkehrliche Immissionen 

Das Plangebiet wird von der vorhandenen Ortsdurchfahrt (L 78) im Osten und der Bramscher 

Allee im Süden beeinflusst. Von den genannten Verkehrsflächen gehen Emissionen aus. Für 

die in Kenntnis dieser Verkehrsanlage errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem 

Baulastträger keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich weitergehenden Immissions-

schutzes geltend gemacht werden. 
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2.  Landwirtschaftliche Immissionen 

Die aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen 

resultierenden Staub-, Lärm- und Geruchsemissionen sind als ortsüblich hinzunehmen. 

 

3.  Bodenfunde 

Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. 

sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfär-

bungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind 

diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müs-

sen der Denkmalschutzbehörde der Stadt und des Landkreises Osnabrück (Stadt- und 

Kreisarchäologie, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück, Tel. 0541 / 323-2277 oder -4433) unver-

züglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unter-

nehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 

4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tra-

gen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

 

4.  Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden 

werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ord-

nungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN – Regionaldirektion Hameln-

Hannover. 

 

5. Artenschutz 

Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist auf der Umsetzungsebene (der Realisierung der 

Bauvorhaben) sicherzustellen. Demnach ist es verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten (z.B. Fledermäuse) und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

schützter Tierarten darf die Beseitigung von Gehölzbeständen ausschließlich in der Zeit vom 

01.11. bis zum 28.02. erfolgen. Ganzjährig zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte 

zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. 

Zum Schutze der Fledermäuse und Insekten ist die Beleuchtung der Gebäude und Zuwegung 

auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Es sind ausschließlich Leuchtmit-

tel zu verwenden, die keine Insekten anziehen (LED von 2500K bis 3500K, Natriumdampf-

lampen). Die Lampen sind so ausrichten, dass ausschließlich die Bauwerke beleuchtet wer-

den. 
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13 Städtebauliche Übersichtsdaten  

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 174 „Gartenweg“ ergeben sich folgenden 

städtebauliche Wert: 

Allgemeines Wohngebiet:    6.290 m² 

Mischgebiet:  10.064 m² 

Geltungsbereich insgesamt:  16.354 m² 

 

14 Daten zum Verfahrensablauf 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB      __.__.____ 

       

Beschluss über die öffentliche Auslegung  

gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB      __.__.____ 

 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB  __.__.-__.__.____  

 

Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung  

gem. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB      __.__.____  

 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB      __.__.____ 

 

Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 174 „Gartenweg“ hat in der Sitzung des Verwal-

tungsausschusses am __.__.____ vorgelegen. 

 

Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 174 „Gartenweg“ wurde von der Stadt Bramsche 

ausgearbeitet.  

 

 

 

Bramsche, den  Stadt Bramsche 

Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 

 

                  

  Fachbereichsleiter 

 

 

Bramsche, den  Stadt Bramsche 

 

                 (Siegel) 

   

                     Der Bürgermeister 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/4a.html

